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Bericht über die Arbeit des Naturschutzbeirates in den Jahren 2009 – 2014

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreisausschusses vom 21.09.2009 wurden die
nachfolgenden Bürger durch den Landrat zu Mitgliedern des Naturschutzbeirates
Teltow-Fläming für einen Zeitraum von 5 Jahren berufen.

Folgende fachkundige und im Naturschutz erfahrene Bürger nahmen ihre ehrenamtliche
Tätigkeit auf.

Mitglieder des Beirates:
Herr Ralf Schwarz
Herr Ingo Richter
Herr Sebastian Koch
Herr Markus Mohn
Herr Mark Dümichen
Frau Christa Schmid
Frau Liane Baumecker

Stellvertretende Mitglieder des Beirates:
Herr Jörg Liehmann
Herr Wolfgang Suckow
Herr Ralf Klusmeyer
Frau Christa Henkel
Frau Ines Kornack

Die Aufgaben des Beirates bestanden darin, die Untere Naturschutzbehörde (UNB) durch
Vorschläge und Anregungen fachlich zu unterstützen, Fehlentwicklungen in Natur und
Landschaft entgegen zu wirken sowie der Öffentlichkeit die Absichten und Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vermitteln (s. § 62 BbgNatSchG).

Durch die Sachbearbeiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises  wurden die
einzelnen Vorgänge aufgearbeitet. Mit der Einladung zur Sitzung des Beirates wurden die
Unterlagen versandt, so dass sich die Mitglieder im Voraus bereits umfassend informieren
konnten. Die Einzelvorhaben wurden in den Sitzungen von den Sachbearbeitern der UNB
vorgestellt und detailliert erläutert. Daran anschließend erfolgte die Abstimmung zum Vorgang
durch die Mitglieder des Beirates.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die geleistete Arbeit des
Naturschutzbeirates in der zurückliegenden Wahlperiode.

Jahr Anzahl der Sitzungen Anzahl der Entscheidungen
2009 (ab September) 3 6
2010 7 18
2011 7 16
2012 5 10
2013 5 11
2014 (bis August) 3 10

Der Naturschutzbeirat wurde bei 31 Befreiungen aus den Schutzgebieten, bei 10 Befreiungen
bzw. Ausnahmegenehmigungen von geschützten Biotopen, bei 8 Befreiungen von
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Naturdenkmalen, bei 14 Befreiungen vom Alleenschutz, bei 7 artenschutzrechtlichen
Genehmigungen und bei 1 Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot an Gewässern beteiligt.
Davon wurden 2 Entscheidungen der UNB nicht mitgetragen.

Der Naturschutzbeirat wurde in nachfolgende Entscheidungen der UNB einbezogen:

Jahr 2009
. Antrag auf Befreiung zur Fällung von 11 Alleebäumen in Rangsdorf

. Genehmigung für die Zuwegung von 2 Windkraftanlagen in Zossen/Mühlenberg

. Genehmigung für die Beeinträchtigung des Naturdenkmals “Tausendjährige Linde“
  in Luckenwalde für den Ersatzneubau Mühlenwehr

. Genehmigung für die Beeinträchtigung des Naturdenkmals “Eiche am Bahnhof in
  Dahlewitz für die Aufstockung eines Lagergebäudes

. Befreiung zur Fällung von 5 Linden innerhalb der als Naturdenkmal ausgewiesenen
  Lindenallee in Rangsdorf

. LSG-Befreiung für die Stegeinhausung an der Fischerei in Mellensee

Jahr 2010
. Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot an Gewässern für den Anbau von 2 Abstell-
  räumen und einer Terrasse in Kallinchen

. Befreiung zur Beeinträchtigung des Alleenbestandes an der K 7220 für eine Gasstation

. LSG-Befreiung für die Errichtung eines Ponton in Rangsdorf Seebad-Casino

. LSG-Befreiung für die Umnutzung eines denkmalgeschützten Maschinenhauses und die
  Errichtung einer Gleisanlage in Klausdorf

. Befreiung zur Fällung von 15 Alleebäumen und die Beeinträchtigung von 88 Alleebäumen
  für den Fahrbahnausbau der Mahlower Straße in Mahlow

. Befreiung für die Beeinträchtigung des Alleenbestandes an der Ortsdurchfahrt
  Stangenhagen / B246

. LSG-Befreiung und Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot an Gewässern für die
  Errichtung von 7 Ferienbungalows in Dobbrikow

. Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zur Modernisierung eines Gebäudes in
  Ludwigsfelde

. LSG-Befreiung für den Neubau eines Einfamilienhauses in Luckenwalde, Teilfläche 1

. LSG-Befreiung für den Neubau eines Einfamilienhauses in Luckenwalde , Teilfläche 2

. Befreiung zur Beeinträchtigung des Alleenbestandes zur Verlegung eines Breitbandkabels
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  zwischen Woltersdorf und Ruhlsdorf

. Befreiung zur Beeinträchtigung des Alleenbestandes zur Verlegung eines Breitbandkabels
  in Scharfenbrück

. Ausnahmegenehmigung zur Beeinträchtigung eines geschützten Biotops für die Errichtung
  eines Solarparks Jüterbog II

. Befreiung vom Verbot des Biotopschutzes für die Errichtung eines Steges in Mahlow

. Befreiung vom Verbot des Biotopschutzes für die Errichtung eines Steges in Mellensee

. Ausnahmegenehmigung zur Beeinträchtigung eines Biotops für den Bau von 4 EFH in
  Großbeeren

. LSG-Befreiung für die Errichtung eines Mobilfunkturmes in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal

. LSG-Befreiung für die Genehmigung des Instrumentenanfluges am Verkehrslandeplatz
  Schönhagen

Jahr 2011
. Genehmigung zur Fällung von sechs Obstbäumen  der Allee beim Ausbau der
  Ortsdurchfahrt Christinendorf

. Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für die Modernisierung von Gebäuden
  in Ludwigsfelde

. LSG-Befreiung für den Bau eines Einfamilienhauses in Priedel, Stadt Trebbin

. LSG-Befreiung für die Errichtung eines Wochenendhauses in Wünsdorf

. Ausnahmegenehmigung für die Beeinträchtigung eines Naturdenkmals beim Ausbau der
  Ortsdurchfahrt Christinendorf

. LSG-Befreiung für den Umbau eines Einfamilienhauses in Trebbin /OT Löwendorf

. LSG-Befreiung für die Fällung einer Robinie am Siethener See

. LSG-Befreiung für die Umfahrung der Baumaßnahme Verkehrsinsel in Wietstock und
  Fällung von 2 Alleebäumen

. LSG-Befreiung für den Bau eines Schmutzwasserhauptpumpwerkes in Glau

. Befreiung für die Fällung einer Eschenallee in Klein Kienitz

. LSG-Befreiung für die Reitanlage am Schloss Stülpe

. Ausnahmegenehmigung zur Beeinträchtigung eines geschützten Biotops für die Errichtung
  eines Solarparks in Niedergörsdorf

. LSG-Befreiung für die Errichtung eines Bungalows in Luckenwalde, Am Freibad
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. Befreiung für die Fällung von 9 Alleebäumen beim Bau des Radweges zwischen Zossen
  und Telz                                   

Jahr  2012
. Ausnahmegenehmigung vom Verbot eines geschützten Biotops und Befreiung von
  Beeinträchtigungen einer Allee, Umpflanzung für die Erweiterungsfläche des GVZ in
  Großbeeren

. Befreiung zur Fällung von drei Alleebäumen in Rangsdorf für den Ausbau des Pramsdorfer
  Weges,

. LSG-Befreiung für den Bau von 2 Mehrzweckhallen, einschließlich Photovoltaikanlage in
  Ahrensdorf

. Ausnahmegenehmigung vom Verbot eines Biotops für die Erschließung der WKA
  Heidehof  II

. Befreiung zur Fällung eines Naturdenkmales am Spielplatz in Frankenfelde

. Befreiung vom allgemeinen Artenschutz für den vorzeitigen Beginn der Krautung
  des Wasser-und Bodenverbandes „Dahme-Notte“

. LSG-Befreiung für die Errichtung einer Bio-Erdgasverdichteranlage in Kliestow

. LSG-Befreiung für die Fällung einer Buche am Siethener See

. Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für die Modernisierung eines Wohnblocks
  in Ludwigsfelde

. Befreiung vom allgemeinen Artenschutz für den Einsatz des „Kontrollierten Brennens“ im
  NSG Heidehof

Jahr 2013
. LSG Befreiung, Befreiung vom gesetzlichen Biotopschutz und Alleenschutz für den
  Radwegbau an der Kreisstraße 7241 von Großbeeren nach Genshagen

. LSG Befreiung für eine Zaun- und Toranlage in Märkisch Wilmersdorf

. NSG Befreiung für den Ersatzbau einer Brücke in Mahlow

. LSG Befreiung für den Neubau einer Überdachung in Dobbrikow

. LSG Befreiung für die Reaktivierung des Strandbades in Mellensee

. Einvernehmenserteilung zur Fällung von 4 Alleebäumen an der L 40 im Zuge der
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  Herstellung  einer Erschließungsstraße  in Großbeeren

. LSG Befreiung für die Neuerrichtung eines Betriebssitzes für den Weinbau in Baruth

. Befreiung zur Fällung von 11 Alleebäumen im Zuge von Straßeninstandsetzungsarbeiten
  in der Ortslage Groß Machnow

. Befreiung zur Fällung von 29 Bäumen im Rahmen der Neugestaltung des Nutheparks in
  Luckenwalde

. LSG Befreiung zur Fällung von diversen Bäumen in Glau

. LSG Befreiung für den Neubau eines Güllebehälters und den Bau einer Biogasanlage in
  Ruhlsdorf

Jahr 2014
. Befreiung zur Fällung eines ND in Klausdorf 

. Befreiung zur Fällung eines ND  in Paplitz

. Befreiung zur Fällung eines ND in Ludwigsfelde

. LSG Befreiung für eine Verlängerung des vorhandenen Werkbahngleises in Dabendorf

. LSG Befreiung für die Erweiterung eines vorhandenen Wochenendhauses in Dobbrikow

. Ausnahmegenehmigung vom geschützten Biotop für die Herstellung des
  Erdgasnetzanschlusses  in Stangenhagen

. Ausnahmegenehmigung vom geschützten Biotop für die Errichtung einer
  Freiflächensolaranlage auf der Deponie in Felgentreu

. LSG Befreiung für die zeitweise Errichtung eines Durchlasses am Hörstchengraben in
  Holbeck

. Befreiung vom allgemeinen Artenschutz für die Fällung von 14 Bäumen zum Bau eines
  EFH in Zossen

. Befreiung vom allgemeinen Artenschutz für die Fällung von 3 Birken zur Herstellung einer
  Straßenoberflächenentwässerung in Trebbin

Der Beirat wurde weiterhin über die Ergebnisse der durchgeführten Alleenschauen an
Landesstraßen und Kreisstraßen informiert.
Die Projekte des Naturschutzfonds und der Regionalplan wurden vorgestellt.

Neue Gesetzesänderungen wie zum Beispiel das Brandenburgische
Naturschutzausfüh-rungsgesetz und die neue Naturschutzzuständigkeits-VO wurden im
Beirat diskutiert.
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Diskussionspunkte in den Sitzungen des Beirates waren auch die Entwicklung von
Wind-kraftanlagen im Landkreis sowie die Entwicklung des Projektes „Museum in der Natur“.

Weiterhin wurden die Mitglieder des Beirates bei den in der UNB laufenden
Unterschutzstellungsverfahren (LSG Baruther Urstromtal - Luckenwalder Heide, LSG
Wierachteiche – Zossener Heide und das Verfahren zur Unterschutzstellung von
Naturdenkmalen)  beteiligt. Auch über die Baumschutzverordnung des Landkreises wurde im
Beirat diskutiert.

Herr Sebastian Koch legte sein Ehrenamt aus beruflichen Gründen zum 31. Dezember 2011
nieder.

Entsprechend der Naturschutzbeiräte-Verordnung erhielten Mitglieder des Beirates ein
Sitzungsgeld in Höhe von 6,00 € je Sitzung.
Die Fahrkosten werden entsprechend des Bundesreisekostengesetzes für die Hin- und
Rückfahrt zum Sitzungsort erstattet.


